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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und u steri /
Mitglieder» der gesezgebendeu Räthe der helvetische» Republik.

Sieben und achtzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Donnerstags den 2. August 1798.

Gesezgebung.
Senat 17. Jultz.

(Fortsetzung.)
Der Beschluß, welcher das Direktorium einladet,

dem Minister des Innern aufzutragen, der Gesezge,
bung einen Abriß der gegenwärtigen Armcnansialten
der Republik, und Vorschlage zu Verbesserung dersei-
ben nach des Grafen von Rumforts Grundsätzen, vor-
zulegen — wird für urgent erklärt. Crauer findet
den Beschluß wichtig, aber er kann nicht gut heisscii,
daß wir uns nach Numfords Grundsätzen richten sol-
ten; er zweifelt keineswegs, daß Rumford ein vortrefi
licher Schriftsteller dieses Faches ist; aber es giebt
auch andere ebenfalls vortrcfliche; wir sollen nichtà System ausschließlich befolgen, sondern alle zu
Rathe ziehen; er will darum den Beschluß verwerfen,
kuthi v. Sol.: Es ist allbekannt, daßRumford ein
vortreflicher Schriftsteller über Armenanstalren ist; der
grosse Rath ladet nun den Minister des Innern ein,
keineswegs sein System ausschließlich zu befolgen, son-
dern seine Grundsatze anzuwenden; von diesen allein
ist die Rede; er will den Beschluß annehmen. Crauer
vundert sich dennoch, warum eben Rumford genannt
st. Usteri spricht im Smne Lüthi's v. Sol. und
agt, wenn es einer Erklärung bedürfe, warum Rum,
ords Namen in der Resolution zum Vorschein konime,
0 finde sich diese in dem Umstände, daß in dem gros-
m Rache schon mehrmals von Rumsords Arbeiten
?>e Rede gewesen, und derselbe neulich dem Rathe
«ne -schuften übersendet habe. Laflcchere stimmt
»r Annahme, indem er es für sehr wichtig ansieht,

tm Verzeichniß aller Armenfonds der R-Publik zu er-

Me? ^ y Arau: Die Grundsätze Rum,

ik
fi'Yen ihm Und vielen Mitgliedern unbekannt;

Me Erwähnung hätte weggelassen werden sollen, und

^ musse die Resolution verwerfen, weil er zu keine»
Grundsätzen stimmen kann, die er nicht kennt. For,
nerod befindet sich in gleichem Falle, und will die
^ache auf morgen vertagen, damit man Zeit habe
W "»'t Rumfords Grundsätzen bekannt ju machen.
<w»an lacht, und Fornerod nimmt seinen Vorschlag

zurük) Devevay äussert einige Besorgnisse über die
Spiralfonds. — Der Beschluß wird angenommen.

Eben so derjenige, der der Gemeinde Hcrgiswyl,
Cantons Luzern, ihr Brod selbst zu backen bewilligt.
Kubli findet es sehr tadelhaft, daß dieser vom 12.
Iul us datittc Beschluß, dem Senat erst heute zuge-
kommen ist.

Der Präsident legt einen Brief des RegierungS,
statthalters des Cantons Leman vor, mit welchem er
eine Petition des B. D- Gumoin begleitet, worinn
derselbe seine Unterzeichnung einer frühern Bittschrift
als Gumoin de Gumoin vertheidigt, und ver,
langt, da sein Tadel ins officielle Blatt eingemkt wor,
den, solle dasselbe auch mit seiner Rechtfertigung ge,
schehen. Muret findet die neue Petition noch viel
tadclhafter als die erste; über einiges was ihn per»
sönlich dctrift, will er gar nicht eintreten, denn schon
der Name de Gumoins rechtfertige einen leman,
nischen Bürger hinlänglich. Der Regicrungsstatthal,
ter selbst sey zu tadeln, der seinen Brief unversiegelt
durch die Post gesandthat; ähnliche Sendungen sollte
man garnicht mehr annehmen. Gumoins versichert,
man habe ihn irrig für einen Bürger von Bern ange,
sehen; allein Muret beweißt aus den Acten eines
Processes, daß derselbe vor einiger Zeit sein Berner,
sches Bürgerrecht selbst geltend machte. Muret ver,
langt also, daß die Petition sowohl, als die Art wie
sie dem Präsidenten des Senats zugekommen ist, ge,
mißbilligt werden. La siechere: Der Senat kann
verschiedene Unreaelmässtgkeitcn in dieser Sache tadeln,
vor allem aber toll er gerecht seyn. Der B. Louis de

Gumoins hat freilich in den ersten Tagen der waadt,
ländischen Revolution, vor der provisorischen Versamm,
lung des Waadtlandcs, auf sein bernersches Bürger,
recht förmlich Verzicht gethan; die Versammlung hat
diese Vcrzichtleistung angenommen, und ihn für einen

lemaiinischcn Bürger erklärt. Von diesem Augenblik
an, konnte er allerdings nicht mehr als Berner ange»
sehen werden, und der Senat soll in seinem Proto,
kott erklaren, daß er aus Irrthum als solcher ist an,
gesehen worden; die Gerechtigkeit crfodert dieß. M u,
ret bezeugt, daß ihm jene Verzichtleistung durchaus
unbekannt war. Bauchet verlangt Tagesordnung,



NNÄ bedauert die Zeit die man mit diesem Gegenstand
ve> säume. Lüthi v. Sol.: W r kennen keine Her-
reu von mehr, und also verdient der Bittsteller neue

Mißbilligung, daß er sich de Gumoins unterzeichnet;
es sollten überall keine mir von unterzeichneten Briefe
mehr angenommen werden. F orne rod tadelt d:e

Art der Sendung; Gumoins habe keine Ursache sich

zu beklagen; das Bulletin von Lausanne Man
unterbricht ihn, schließt die Discussion, und erklärt
wiederholten Tadel der neuen Petition.

Lüthi v. Sol. berichtet im Namen einer Com-

mission über den Beschluß, welcher die Aufbewahrung
der Frauen - Wittwen - und Waisengüter bemft. Die
Commission räth zur Verwerfung aus den schon in

«inec frühern Sitzung angeführten Gründen, und sie

wünscht, daß der grosse Rath ein allgem.ines Gesez,

über diese Hinterlegungen, fur die ganze Republik ent-

werfen möge. Gen hard will den Bericht der Com-

mission ms Bulletin einrücken lassen. Lülhi von
vangn. verwirft den Beschluß ausser den angefuhc

ten Gründen auch darum, weil derselbe über die Er-

Haltung der Armen zu viel zum voraus entscheidet,

da wir eben izt durch einen andern Beschluß, Abän-

derungen der bisherigen Einrichtungen angebahnt ha-

den Fornerod widersezt sich dem Druk des Be-
rich'ts, weil ausser den in demselben angeführten

Gründen, auch noch andere vorhanden sind. Der Be-

schluf; wird verworfen.
Der Beschluß der dem Bureau des grossen Na-

tkes die Summe von zoc-o Schweizerfranken bewil

liat, wird vorgelegt. Kubli hat Mangel an Ueber-

teuauna, daß es damit so dringend sey; es ist dieß

ichon die zweite Geldbewilligung an das Bureau des

ar ossen Rathes, und wenn man so generös siyn will,
so sollte man doch wissen, was mit dem Gelde ange-

smaen wird: ob Dinte, Federn und Papier so kost

bar sind? Red in g: Alle Ausgaben bestreiken wir
aus dem Gut der Nation, und sind ihr dafür verant

wörtlich; man sollte also wirklich nicht mit solcher

9-lcbtiakeit Geldbewilligungen machen. Der grosse

Rath hätte sich erst sollen Rechenschaft geben lassen

über die erste bewilligte Summe; und weil nun keine

solche R-chnung abgelegt ist, so will er den Beschluß

ve-werfen. Zäs lin bemerkt, die schon bewilligte
Summe sey ohne Zweifel theils zu Vorschiessung an

die Secretairs auf ihre zu beziehenden Besoldungen hin,

theils für Buchdruckerrechnungen größtentheils vcr-

wandt worden, und die Saalin pekloren des grossen

R rtds werden demselben gewiß Rechnung ablegen. Er
will also annehmen. G en hard ebenfalls, mildem
Vorbehalt, daß in Zukunft Rechnung abgelegt werde,

oder die Sache an eine Commission weisen. Crauer
glaubt auch, man sollte Rechnung haben, um mit Ue-

berzeugunq annehmen zu können. Bay will aus dem

gleichen Grunde den Beschluß verwerfen. Bodmer
glaubt auch man sollt« der Sache naher nachfragen;

er habe kürzlich vernommen, die Mitglieder der Zur»
cher Vecwaltungskammcr hätten Geld auf Rechnung
ihrer Besoldung empfangen, während die Repeäfin-
tauten noch nichts haben; dieß sey gegen die Gleich-
heit.—Er verwirft den Beschluß. Fornerod nimmt
ihn an, indem die Saalin'pektoren für die Verweil-
dUng der Gelder verantwortlich sind. Voucher eben,
falls; man könne für so kleine Summen nicht immer
eigne Rechnungen fodcrn. P fyffer will auch anrieh,
men: dem Rechnungswesen mangle überhaupt noch
nähere Bestimmungen; es sey noch nirgends festge-
sezr, wem und wie die Rechnungen sollen abgelegt

werden; w r müssen diese Bestimmungen abwarten.
Kubli erklärt nun, daß er seine Meinung zur'knehme.
Zäslin findet, die Saaltnipektoren jedes Rathes ha-
ben nur ihrem Rath Rechnung abzulegen; den Bc,
schlug anzunehmen sey um so nothwendiger, da auch

das Bureau des Senates nächstens wieder Geld be-

dürfe, welches hinwieder vom gross n Rath müsse be-

willigt werden. Der Beschluß wird angenommen.
Die Berathung über die Entschädigung der

verfolgten Patrioten wird fortgesezt. Nachfol»
gendes Vorstellungsschreibc» verschiedener ehemaliger
Regieruugsglicder von Zürich, wird vorgelesen.

Bürger Senatoren!
Aus den öffentlichen Blättern vernehmen wir keil

Beschluß, den der grosse Räch der helvetischen NM
blik über das Eutschädignngeg schaff gefaßt hat

Voll Antrauen in Ihre Weisheit und Gerechlig»

keitsüebe dürfen wir zwar Ähre Berathung und Ae,

solution darüber abwarten. — Allein wir müsse» hin-

wieder doch auch besorgen, man möchte «6 uns als

ein« sonderbare Gleichgültigkeit, oder als Mißtrauen
in unser Recht ausdeuten, wofern wir diesen Zeitpunkt
des llcbergangs versäumen, und nicht mit gcziemeM
den Vorstellungen bei Ihnen, Bürger Senatoren, ei»,

kommen würden.
Freilich hat die Kürze der Zeit es nicht gestattet,

dieselbe anders als m einzelner Namen zu verfassen,

-- aber wir glauben mit Gründen autzutreten, zu denen

gewiß jedes Glied unffer ehevorigen Regierung oh»«

Bedenken stehen wird. —
Wir bergen nicht, daß wir immer in der Eewar-

tung standen, es würde der grosse Rath die Enficha-

digungsmocion von der Hand weisen; denn untre neue

Verfassung zeigt deutlich jeder öffentlichen Auwrita
ihre Grenzen an, und man hat uns darin als ein

sicheres Pfand der Freiheit den Grundlaz dargebom,
daß die ge'ezg.bende Gewalt von der richterliche» »»'

mer getrennt bleiben solle —
Wann ffzt aber der grosse Rath durch

Beschluß wnkfich statuirte, »paß die Entschadigu»»

»der dutch richterliches Verfahren an Ehr und M
»gekränkten Patrioten Plaz haben solle, und daß

„Richter, welche ehevor bei den Urtheilen gefi'Ifi /



dafür belangt werden können, - so entscheidet der-?
ftlde die Hauptfrage; er überläßt den konstitutionell
len Gerichtebehörden nur d,n Entscheid über das
Wem? Wie? und Was? — und verlezt auf d-ese

Weise das Grundprinzip der helvetischen Constitution
Diese rechtliche Bestimmung erfolgte indeß —

ohne einmal den Angesprochnen eine allfählige Gegen-
Vorstellung abzufodern — auf e ne Morion, welche in
den härtesten Anklagausdrüken abgefaßt, und in der
Folge wiederholt ward. —

Noch mehr: sie geschah in Beisiz und mit Zusti'm
mung derjenigen Mitglieder, welche nach ftlbstcigner
Aeusserung Schadenersaz ansprechen, und sich als Par-
thei erklärten. — Dabei aber — man beliebe es zu des

merken — tritt ein ganz direktes Interesse em, das
sich keineswegs mit demjenigen assrmiliren läßt, wel-
chcs den ehevorigen Regierungen beigemessen wird. —
Diese wurden niemals persönlich angegriffen, sie ur-
theilten nicht über eine Sache, welche sie besonders
berührte; sondern über Ansprüche gegen die Stadt-
und Laaderverîassung, deren Beibehaltung damals
noch von weitaus dem grüßten Theil des Volks gc-
wünscht wurde. —

So weicht auch die Verfügung, — daß zur erst-
instanzlichcn Untersuchung von drei Distriktsgerichten,
welche das helvetische Direktorium vorschlägt, das.
jenige schreiten solle, welches weder von dem anspre-
chenden noch von dem angesprochnen Theil rekusirt
wird — von dem Hauptsxiom des rechtlichen Ver-
fahrens, das sonst aller Orten angenommen ist, ab:
daß nämlich niemand vor einer andern Gerichtsbe-
Horde, als derjenigen, hinter welcher er sizt, belangt
werden kann.

Diese Momente, Bürger Senatoren, interessiren
nickt die Glieder der alten Regierung allein, sie sind
fur jeden Helvetler wichtig, denn sie betreffen die ge-
sezmassiqe Gewalt, die über ihn urtheilen, und die
Grundlatze und Formen, nach denen er gerichtet wer-
den soll.

Die Hauptfrage selbst aber ist die Sache aller
Regierungen, der gegenwärtigen wie der vergangnen.
Ohne die Wohlfarth des Staats in immerwährende
Gefahr zu setzen, kann keine Regierung für bas ver-
antwortlich seyn, oder je belangt werden, was sie
nach ihrer Pflicht zu Beibehaltung der Constitution
gehandelt und gethan hat; auch läßt sich kein Tcibu-
nal gedenken, welches die Befugniß und das Recht
yabm könne, über das öffentliche Benehmen ehevori»
ger Negwruiigen einzutreten und abzusprechen.

Doch es genügt uns, Bürger Senatoren, diese
ganz allgemeine, jedem unbefangnen Staatsbürger,
selbst wenn er nicht zur ehcvorigen Regierung gehört,
auffallende Vorstellungen in ihren Schoos niederge-
legt zu haben — Nach Ihrer Einsicht werden Sie
ohnehin das speziellere sich hinzu denken, und nach ih-
rem väterlichen Sinn damit die Betrachtung verbin-

den, daß es fürs gemeine Beste nicht zuträglich sey»
würde, eine bereits hart gedrükte Burgerklaffe durch
vergröfferte L^st von den Mitteln zu entblössen, wo-
durch sie sich und ihre Familien erhalten, und vermit-
telst ihrer Industrie manchen arbeitenden Mitbürger
weiter unterstützen soll. —

Gruß uud Verehrung!
Zürich den lo. July 1798.

(Folgen die Unterschriften)

Reding findet, dieser Brief sey, wie das ganze
Geschäft überhaupt, sehr wichtig; er verlangt feine
tteberfttzung ins Französische, und duß er, wenn über
den Beschluß selbst wird berathschlaget werden, neu»
erdings vorgelesen werde. Crauer will, nur ein Aus-
zug soll übersezt werden. Bodmer bemerkt, Lafles
chcre hätte gestern gesagt, die Federungen der Patrio-
ten des Cantons Leman, wären aufgenommen, und
durch Depurirte der Regierung übergeben worden; von
Zürich sey gerade das nämliche geschehen; es wären
vor einigen Wochen auch Deputierte hier gewesen, die
daS Verjeichniß Ver Fvderungcn dem Jusiizmimster u.
s. w. vorgelegt haben^ Er selbst könne freilich nicht
unpartheiisch erscheinen, aber es thue ihm leid, daß
nicht cm Unparlheilscher, der in der Versammlung
sitze, seiner Pflicht gemäß das sage, was er izt sagen
wolle — Da er über den Gegenstand selbst, uud nicht
über den Brief von Zürich sprechen will, so wird er
unterbrochen. Murec will sich die Uebersetzling wohl
gefallen lassen, aber jezt soll man ungesäumt über Lü-
thi's von Langnau gestrigen Antrag b rathschlagen. —
Die Uebersetzung wird beschlossen, und die Discussion
über Lüthis v. Langnan gestrigen Antrag eröfnet.

Usteri: Ihr habt, B. Repräsentanten, gestern
Eure Berathschlagung abgebrochen, weil Ihr fandet,
daß mancherlei gemachte Vorschlage sich auf eine Weise
kreuzten, durch weiche die Discussion unzivekmäsfiz
verlängert ward; Ihr habt geglaubt, eine ruhigere
Ueberlegung der vorgetragnen Meinungen, könnte uns
heute auf eme erwünschte Weise einander nahern und
zur Vereinigung bringen. Ich zweifle nicht, Eure
Absicht wird erfüllt werden. Ich glaube wirklich wir
find schon gestern einander näher gewesen, als es den
Anschein haben mochte. Wir sind vor allem darinn
Alle einig, daß der Gegenstand von ausnehmender
Wichtigkeit'ist, und deßnayen die sorgfältigste Behand-
lung erfodert; daß er wichtig ist, im- das Wohl, für
die Ruhe, für den Frieden der Republik; daß er nicht
minder wichtig ist, für die Ehre der gesezgebenden
Räthe, und in diesem Augendlik besonders für die des
Senats; daß wir durch die Art, wie wir den Ge-
genstand behandeln, uns die Achtunq, das Zutrauen,
die Liebe der Nation erwerben, erhalten und vermeh-
rcn, oder aber auch uns derselben verlustig machen
können. Diese Betrachtungen haben verschiedene Mit-
glieder bewogen, den Aufschub der Berathung und den



z-

Dnik des Beschlusses sowohl cils des Gutachtens dee

Commission zu verlangen, damit diese bcise von uns
allen mit sorgfaltiger Musse und Nachdenken erwogen
werden können; andere haben geglaubt, um mit Such
kenntniß ein Urtheil zu fällen, sey es durchaus noch-
wendig, eine Uebersicht aller Foderungcn, welche ge-
macht werden, zu haben; sie schlagen deßnahen vor,
die Commission des Senats soll das Vollziehuagsdi-
rcktorium einladen, ein solches Vcrzeichniß mit Be-
schleunigung zu Stande bringen zu lassen: man hat
hingegen eingewandt, das Reglement, welches den
Commissionen erlaubt, solche Erläuterungen vom Dis
rektorium zu verlangen, sey noch nicht Gesez: — so

richtig auch diese Bemerkung ist, so folgt daraus kei-

neswegs, daß die Sache nicht sehr füglich geschehen
könne, eine Menge Bestimmungen des Reglements,
die erst, wann dieses angenommen seyn wird, Gesez
sind, haben wir dessen ungeachtet bis dahin beobachtet
und beobachten müssen. Alle diese Vorschlage lassen

sich füglich miteinander verbinden, und ich pflichte
ihnen allen bei.

Allein es ist noch ein anderer Antrag geschehen,
der dahin geht, daß diejenigen aus uns, die entwe-
der selbst Entschädigung verlangen, oder für solche
könnten belangt werden, auch wohl überhaupt alle
Mitglieder ehwaligcr Regierungen, ihre Verwandte
und alle, die zumKriege gegen die Franken stimmten,
oder daran Theil nahmen, wahrend der Berathung
abtretten sollen. Ich ehre die Beweggründe des
Mitgliedes, welches uns diesen Vorschlag that, aber
ich muß mich demselben aus den wichtigsten Gründen
widersetzen. — Was ist, B Repräsentanten, der
Charakter, durch welchen wir hier sind? Wir sind
hier als die Stellvertretter des helvetischen Volkes;
nicht als die Stellvertretter von Bern oder von Zürich
oder von Appenzell; noch viel weniger die einen von
uns, als Stellvertretter der Stadt Bern, die ans
dern als Stellvertretter der Landschaft Bern; —
daraus folgt, daß wir als jene und nicht als
d ist se sprechen und handeln sollen. Das Wohl der
ganzen Republik und das Wohl jedes einzelnen Theis
les, so weit dasselbe ohne Kränkung irgend eines an-
dern Theiles befördert werden kann; vor allem aber
die Beobachtung der vollsten Gerechtigkeit gegen
alle, sollen unser stetes Augenmerk seyn. In jedem
Falle mithin, wo irgend ein besonderes Interesse mei
nes Kantons oder meiner Vaterstadt berathen wird —
da ist's Pflicht für mich, meine Stimme nicht als
Zürcher, sondern als Repräsentant der helvetischen
Nation zu geben, und als Zürcher einzig, die nähere
Lokal oder Sachkenntniß, die ich etwa haben mag,
Euch mitzutheilen; abtretten aber soll ich auf keinen

Fall. Es kann allerdings Umstände geben, wo ein

Mitglied aus Zartgefühl, an einer Berathung keinen

Antheil zu nehmen und sich entfernen zu müssen glaubt;
aber der Senat kann nach meiner Ueberzeugung nies
mals Mitglieder abwetten machen; er hat dazu kein
Recht, und ich würde, wenn in irgend einem Fall
ein solcher Schluß gegen mich gefaßt werden sollte,
demselben zwar Folge leisten, aber auch feierlich dagw
gen protestiren. Unsere Pflicht besteht nicht darin -abzulretten; wohl aber, jeden persönlichen Vo»
theil und jede persönliche Rüksicht aus dem Auge zu
verlieren, das allgemeine Beste nur zu berathen und
nie von der Gerechtigkeit abzuweichen. DiescnGrunlv
sätzen gemäß erkläre ich Euch, B. Repräsentanten,
daß weder mein Sitz in der alten Regierung — vv»
einigen Monaten in denen ich wahrlich zur Verfols
gung keines Patrioten beitrug, — noch irgend ein

anderes persönliches Verhältniß mich hindern wird,
nach Pflicht und Gewissen über den obschwebenden
Gegenstand zu sprechen — und ich wage darauf an,
daß über den Vorschlag eines persönlichen Austrittes
zur Tagesordnung geschritten werde.

Muret erinnert, daß man für einmal sich doch

einzig darauf beschränken möge, über Lüthi's v.

Langnau Antrag zu sprechen. Reding unterstüzt

dies Begehren, weil die, so allenfalls abtretten muss

sen, auch zu den weitern Vorfragen über das Ees

schäft nicht sprechen sollen. Bodmer versichert, er

habe wirklich die Seinigen bereden wollen, von ihre«

Entschädigungsfoderungen abzustehen; allein das gehe

durchaus nicht; er habe davon abstehen müssen, sonst

wäre er in Gefahr gewesen, daß man von ihm ges

sagt hätte, er wäre selbst dafür bezahlt; Usteri'eRede
habe, wenn, wie er hofft, sie aufrichtig gemeint

war, ihm viele Freude gemacht; allein er bitte dages

gen auch, daß man sich drs Lächelns enthalte, wenn

er das Wort fodere. — Abwetten wolle er sehr gerne-

Bundt erklärt, daß er Parthei und somit bereit sey

abzuwetten; nur müssen auch alle alte Regieruugsglies
der, ihre Verwandte und die am Krieg Theil ge<

nommen, ausweiten. Gen h a rd sagt: Austritt
könne nie statt finden, wenn es darum zu thun ftp,
ein Gesez zu machen: übrigens erkläre er zum Vor-
aus, daß er die Resolution für parthensch ansehe und

sie verwerfe: fie sey ihrem eignen Ausdruck zufolg M
die Patrioten gemacht, und wir können keine Gesetze

für einzelne Klassen von Bürgern geben.
chere: Unser Reglement erlaubt uns keine
schlagungen, wenn nicht wenigstens die Hälfte âr
Glieder des Senates gegenwärtig ist; nun wurden

aber, wann Lüthi's.Vorschlag statt fände, vermu.tst

lich nicht zehen Mitglieder übrig bleiben; somit tan»

davon keine Rede seyn.

(Die Fortsetzung im Z8sten Etük.)



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri,
Mitglieder» der gesezgebende« Räthe der helvetischen Republik.

Acht und achtzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Samstags den 4. August 1798»

Gesezgebittig.
Senat, 17. July.

(Fortsetzung.
Reding: Ich habe eigentlich weder für

noch gegen Lnthi's Molion zu sprechen verlangt;
wann ich auch Ujîeri's Bemerkungen alle Ee-
rechtigkeit widerfahren lasse, so kann ich da«
rum Lnthi's Antrag nicht verwerfen; er macht ihm
immer viel Ehre und ist das Zeugniß eines schönen
Herzens. — Keine bitterern Vorwürfe können gewiß

' einem ge>ezgcbendcn Korps gemacht werden, alS
wenn man ihm sagt, seine Mitglieder haben für ihre
eigene Sache gesprochen; und ich berge nicht, daß
eben dieses Verfahren im grossen Rathe mich sehr ge>
ärgert hat. Allein über den Zusatz, welchen Stapfer
machte, indem er überhaupt alle alte» Regierungs-
gnedcr, namentlich der sogenannten acht alten Orte,
dte^gegen ihre Pflicht, die Garantie eines Vertrages
zwischen der Stadt Zürich und den Seegemeinden nicht
gehalten haben sollen, will austrcttcn lassen, fühle
ich mich verbunden einige Bemerkungen zu machen.—
Der Krieg, zu dem die kleinen Kantone gezwungenworden < darf durchaus nicht mit dennciugeu, den
die aristokratischen Kantone führten, verwechselt wer-
»

uns war es das souveraine Volk, welchesden Kri^ zu Erhaltung feiner Konstitution und der-
zemgen Frewcit beschloß, die es von den ersten Stif
Reàie?>n^

e.
^"^rfteiheit, welche täglich von der

voll Gossen Nation gepriesen und rühm
ErkàA" galten hatte. - Um dieses

,,à Verlheidignngskrieges willen, konnte

p- 'no» ^ ^ von Insurgenten ver
n/n ^ ist zwischen Schauenburg und denklei
d>> ^ Kapitulation geschlossen worden,
so>^, Vergangenen fovert. — Auch
n,!?// bte deir üblen Erfolg des Krieges ahnden
d,» (Stapfer und Bodmcr unterbrechen

es se» nicht vom Krieg izt vieRede,
fch,, geleisteten Garantie.) Redi ug

werde sogleich auch auf diesen zweitenPMstt kommen. — Auch die, weiche den üblen Erfolg

des Kriegs ahnden mochten, mußten um Burgerkrieg
im Innern zu verhüten, mitziehen. Wenn es aber
dennoch Falle geben sollte, in denen, weil man seinen
heiligsten Pflichten gegen das Vaterland Neu war,
man adtrctten müßte, — so will ich gerne abwerten,
und es lieber thun, als das Urtheil fällen. — Was
die Garantie des Vertrages zwischen der Stadt Zürich
und den Seegemeindeil betrifft, so war derselbe ei»
Traktat zwischen der Stadt und allen Seegemein,
den, und niemals haben alle diese Gemeinden, die
acht alten Orte zu Leistung der Garantie aufgesodcrt;
eine einzige Vorstellungsschrift, weiche unterschrieben

q war: das Comité zu Stafa, kam uns zu; und
diesem Comité von Stäfa waren wir keine Garantie
irgend eines Traktates schuldig; aus diesem Grund
konnten wir in die Sache nicht eintrettcn. Ich wie-
verhole übrigens, daß ich lieber abtrette als nicht
abtrette, weil ich lieber nicht stimmen als stimmen
will. Bodmer: Ich könnte Reding unschwer ant,
Worten — aber ich merke, er lächelt schon; vermuth-
lich weil er denkt, es werde mir, der ich kein so

künstlicher Redner bin — nicht gelingen Eindruck zu
machen. Was den Austritt anbetrifft, so hat Men
den Antrag hinlänglich widerlegt; ich finde es wäre

gegen die Konstitution. Duc: Sitzen wir als Richter
hier, so ist kein Zweifel, daß die bei der Sache in-
teressirt sind, abtretten müssen; sind wir aber als
Gesczgcbcr hier, dann kann nicmanos Austritt gefo-
dcrt werden. Es konnte, wie man die Sache vortragt,
am Ende so weit kommen, daß wir alle abwetten
müßten; wenn man dnrch eine P oklamation die Ent-
schädigungsbegehrer auflodern würde, ihre Foderun-
gen z» machen, so könnte leicht ein Drittheil von Hel-
öetien entschädigt werden wollen. Cra uer kann Lü-

thi nicht beistimmen, weil derselbe seinen Antrag ans
die Voraussetzung gründet, wir seyen zugleich Par«
thci und Richter; wäre dies, so könnten wir vollends
über die Sache nicht einwetten; die Konstitution vcr-
bietet es. Auch in Frankreich haben solche Austritte
nie statt gefunden, und einmal angefangen, würden
sie ein ewiger Zankapfel in der Versammlung seyn.

Pfyffer glaubt auch nicht, baß Austritt statt fin-
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den könne; sollte die Resolution ein richterlicher
Spruch seyn, so wäre sie schon dadurch verwerflich ;
ist sie aber ein Gesetz, so «st sie eine ailg.màe Ver-
fügung zu der jeder Repräsentant muß sprechen tön
urn, sonst wäre das Volk nicht gehörig repraseuurt.
Muret erklärt, daß er zu semer Zeit trachten werde,
das Vorurtheil zu bekämpfen, daS gegen die Foderun-
gen der yerfolgten Patrioten um sich zugreifen scheine;
über die gegenwärtige Frage fty er ganzlich der Mei
uung von Duc und Crauer. M e y e r v. A r b on ist

gleicher Meinung. Fornerod: Usteri habe sehr

wohl gesagt, wir sind Repräsentanten von ganz Hel-
verien; hier ist es aber nicht ein allgemeines Ge-
sez, das wir geben sollen, sondern ein besonderes,
und die, die selbst Foderungcn machen, können nicht
Richter und Parthe, zugleich seyn. Er glaubt, wenn
die Patrioten in den gesezgebenden Räthen, welche
selbst Foderungcn machen wollen, die Sache näher
überlegten, so würden sie edel und großmüthig hau-
dein und von ihren Federungen abstehen; oder we-
nigstens möchten sie so viel Zartgefühl und Achtung
für die Ehre des Senats zeigen, um wahrend der

Berathung abzutretten; das Ausland und ganz Europa
müßten über das Gegentheil zürnen. Meyer v.

Arau sagt, es sey bekannt, in weicher Lage die
Stadt Arau sich befunden habe; die Munizipali
tät hätte seiner Zeit alle Einwohner aufgesodert, Ver-
zeichnisse des Schadens, den sie gelitten, einzugeben;
auch er habe das Seine eingegeben, aber nicht in der

Absicht um etwas zu fodern, und er erkläre hier nur,
daß er nichts fodere. Münger meint, man
habe heute einen Brief von den Zürcherschen Oligar-
chen angenommen, mithin wüßte er nicht, warum
die Mitglieder des Senats sich nicht sollten vertheidi-
gen dürfen; es könne also kein Austritt statt finden.

Lüthi v. Lang nau ist durch alles Gesagte von
dem Ungrund seiner Meinung nicht überzeugt worden;
wir sollen hier ein zurükwirkendcs und partielles Gc-
sez annehmen, sind also allerdings Richter und Gesez-

gcber zu gleicher Zeit. Uebrigens habe er nur ver-

langt, daß die, die selbst Federungen machen und
die, welche wohl wissen mögen, daß sie selbst ange-
klagt werden, austrctten. S tap fer zweifelt, ob der
Senat das Recht habe, einige seiner Gsieder auszu-
schließen; er will die Entscheidung gleichgültig erwar-
ten; aber er erklärt, daß seine Federung gerecht ist;
daß er nicht aus gemeinem Gut befriedigt seyn will
und daß er nicht austretten wird, wann ein Gesez

ihn nicht ausschließt; wir sind nicht Richter in der

Sache, weil die Resolution einen bestimmten Richter
anweiset. Lüthi's v. La n g n an Antrag wird hie-

rauf verworfen; nur drei Stimmen sind für Am
nähme desselben.

der beiden Räthe vor; er'äussert bei diesem Anlaß
auch zugleich die Bedenklichkcit, oaß laut dcu gecroft
»cn Beschlüsse» die.Saalinspektoren dem 70. §. Der
Konstitution zuwider, zu einer beständigen Commission
gebildet werden. Huber glaubt, die Saalinspekloren
können nicht als eine Commission angesehen werden.
Escher folgt, weil auch im Fall sie als Commission
angesehen würden, diese erst nach Beendigung ihrer
Geschäfte laut dem 70. §. der Konstitution aufgehoben
werden sollte die Polizei der Versammlung aber nie

beendigt ist. Grafenried glaubt, da die Saal/n-
spckioren alle z Monate Rechnung abzulegen haben,
so sollten sie alle, z Monate lang an ihrem Posten

bleiben, indem sonst keine Verantwortlichkeit von ihnen

gefedert werden könnte. Herzog unterstüzt G r as

fenried. Huber glaubt, es sey nur um die Re-

daktion gegenwärtig zu thun, indem, wenn die Bc<

schlösse selbst verhandelt werden sollten, sie erst zurüks

genommen werden müßten, in welchem Fall aber er

den Beschluß vertheidigen würde, weil die Ausgaben
welche durch die Hände der Saakinspektoren geben,

unbeträchtlich sind. Secretan unterstüzt Grafen»

rieds Bedenken, und sodert, daß zu Hebung aller

Schwierigkeiten, sowohl derer, welche Knhn vor-

trug als auch derer, welche Grafenried anzeigt, die

Saalinspektoren nur auf 10 Wochen gewählt werden

und also alle io Wochen, vor ihrem Abtritt Rechnung

ablegen solle». Dieser Ankrag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet Bittschriften von vtt-

schiedenen Gemeinden des Kantons Bern, die ihre

Zehcnden dieses Jahr noch stellen wollen, und Mgr

zugleich an daß dieser Wunsch, der selbst zum C'nt»

schluß geworden, in verschiedenen Kantonen sehr am /

gemein sey; Es giebt zugleich zu bedenken, daß rag»

lich sich die Schwierigkeiten, welche eine Folge der dies»

jährigen Zehendenanfhebung sind, mehren, und va,

durch Armen- und Erziehungsanstalten und die gem-

lichen Pfründen ihrer unentbehrlichsten Hilfsquellen
beraubt werden, die nicht crsezk weiden, wenn

Grosser Rath, 18. July.
Kühn legt einen abgeänderten Ordnungsentwurf

über die schon angenommenen Artikel des Reglements

schon die im Schluß des grossen Raths vorgeschla

gene Entschädigung Pla; hätte, welche doch me ganze

Entschädigung ist, und wahrscheinlich so spät gelcmc

werden könnte, daß dadurch solche Anstalten
ausser alle Thätigkeit Igcsezt würden: ^
Gcsezgebung ein, sich schleunig mit diesem Gegcmca

zu beschäftigen. P a ncha ud sodert Niederschung

ner Commission, die morgen einen Bericht hier»

abstatte, und Mittheilung dieser Bothschast an

Senat. Huber sagt, der größte Fehler den wir st

macht haben, war, den diesjährigen Zehenden ey

hinlängliche Kenntnis der Volksstimmung und

Hilfsquellen des Staats, abzuschaffen, wir ^ ^>a,
her dieses übereilte Dekret zurüknehmen,
wo der Zehenden noch nicht eingesammelt >!'- >,

selben beziehen, da wo er aber schon emgesam

seyn mag, denselben nach einer billigen Schatz" : denn Fehlen ist menschlich-wieder erstatte« lassen:



das Verbessern der begangnen Fehler aber ist der Ge>

rechtigkeit gemäß. Rellstab ist ganz ungleicher Mci-
nung, weil das Zehendaufhcbnngsdecrct der Consii-
tution, die wir erst beschworen haben, gemäß ist; er
fodert daher Tagesordnung über diese Botschaft und
begehrt eine Commission über allgemeine und gleich-
förmige Auflagen zu Steurung der Bedürfnisse. Die
Zehenden, welche gestellt wurden, sollen als Opfer
für das Vaterland eingezogen werden, worüber er
sich herzlich freut: wollte» sich aber etwan diese
Zehenbbaren dadurch von den allgemeinen und gleich-
förmig der Konstitution gemäß vertheilten Auflagen
entziehen, so leuchtet dann offenbar ein, daß diese
Begehren nicht aus Liebe für das Vaterland entstan-
den sind. Hüssi könnte der Niedersetzung einer
Commission folgen: indeß da sich jezt zeige, daß die
meisten zehendpflichtigen Einwohner Helvetiens für
dicsts Jahr noch gerne ihre Zehenden zahlen, so
glaubt er soll das Dekret vom 9. Juni znrükgenoin-
men und die Zehcnden selbst oder der Werth dersel«
ben bezogen werden, indem dann die Gesezgebung Zeit
erhält mit aller Sorgfalt über die wichtigsten Ge-
genstände zu entscheiden, weil durch jene Maaßregel
fur die augenbliklichen Bedürfnisse des Staats gesorgt
wird. Zimmer mann erkennt, daß man mit der
Abstimmung über die Feudalrechte zu sehr geeilt habe:
indessen sollen wir den Grundsätzen treu seyn; würden
wir das Dekret vom 8- Juni zurüknehmen, so wäre
deswegen unser Beschluß der gegenwärtig vor dem
Senat schwebt, nicht zurükgenommen : er glaubt da-
her wir sollen diese Bolhschaft sogleich dem Senat
zusenden, und erst, wenn er allenfalls unsern Be-
schluß verwerfen würde, eine Commission niedersetzen,
indem wir über einen Gegenstand, der vor demSe
nat schwebt, durchaus nichts verfügen können, son-
dern ruhig abwarten sollen, was derselbe darüber
verfuge: daher ist hier Verweisung an den Senat und
Vertagung bis nach dessen Abstimmung die einzig
zwekmassige Maaßregel. Hartmann folgt Z i m-mermann. Haas folgt ebenfalls, sieht aber die
Schwierigkeit nicht ein, auch jezt noch die Zehendcn
aus den Scheunen, statt vom Felde zu beziehen, in-

,-r aus die Ehrlichk.it unsrer Mitbürger zählt:
ein Buch öffnen, in w lchem je-

^ânchnet wird, was er liefert, damit dann
^ 'àstage mit jedem abgerechnet^ an?!.? Capaui sieht hierin nur Las Werk

k»» ^e^okratie. wo nicht gar der Gegenrevolution;
e/u ° unmöglich, daß ein beladenes Volk sich

Ntcht abnehmen lassen wolle: man soll daher
keineswegs zmüknehmen, sondern das

^mcttw mm auffodern, den Quellen dieser Stimmung
so wird auch dieses die Feinde der Frei,

w.» Weichheit bald als die Urheber dieier Vcrbten
vung und MMimmnng des Volkes erkennen lernen,
«veizog bezeugt ebenfalls, daß wir zu übereilt zu!

Werke gegangen sind: kein Staat könne ohne bestimm«
te Auflagen bestehen; wir aber haben unsern Körper
nackend ausgezogen, so daß er nun unbedekt zwischen
Feuer und Wasser steht; deswegen aber sollen wir
uns jezt nicht zum zweirenmale übereilen, und dasDc-
kret zurüknehmen wollen: weil sonst eben so viele Bitt-
schriften wider diese Aufhebung einkämen: er folgt
daher Zimmer mann, will aber doch Niedersetzung
einer Commission, die den Gegenstand sorgfältig uns
tersuche. Augsburger bezeugt, daß die Stim«
mung zwar allgemein sey, aber nur von den Aufs
wcisuugen der Aristokraten und Pfarrer herrühre, die
das Volk glauben machen es werde doppelt so viel
zahlen müssen: er will daher, daß das Direktorium
etwas sorgfältiger nachfrage, so werde es sehen, daß
die Zurükuahme des Dekrets den Aristokraten sehr
willkommen wäre. Custor ist in Rüksicht der Sache
selbst Hubers Meinung, in Rüksicht der Mittel aber
stimmt er Ziiner m a » n bei. B 0 u r g 01s sieht in
diesen Billschriften keineswegs die Stimmung des
ganzen Volks, und glaubt, wir würden weil mehr
Gegenvorstellungen erhalten, wenn wir den Winken
des Direktoriums folgten: ausserdem werden die Ze-
henden ja erst im folgenden Jahre bezahlt, also kann
der Mangel für Armenanstalten und Pfarrer jezt »och
nicht drückend seyn und man hat Zeit sich zu bcra-
then ; er fodert daher eine Commission. Koch sagt:
Unser Beschluß ward grtroffn zu einer Zeit als eine
ungeheuer grosse Lücke dadurch entstund, denn es ist
leicht zu sagen, es soll ein anderes Auflagensystcm
errichtet werden, aber die Ausführung desselben hat
solche Schwierigkeiten, daß damals schon viele Leute
fürchteten, der Staat könnte sich verbluten, ehe die
Lücke ausgefüllt seyn würde; also wenn jezt dieser
Fehler durch die gemachte Erfahrung noch mehrerer»
Leuten in die Augen fällt, so ist es sich nicht zu vers
wundern und kommt keineswegs von Betreibungen
der Aristokratie her; es ist ein Zeichen man habe
schlechte Gründe für sick), wenn man immer mit solche»
unbestimmten Beschuldigungen erscheint: übrigens ist
es nicht darum zu thun, das Geftz vom 8. Juni zu-
rükzunehmen, sondern nur demselben allenfalls eine
neue Bestimmung hinzuzufügen ; denn durch dasselbe
ist ja einzig der Bezug des diesjährigen Zehenden auf«
geschoben und seitdem,/ä p. C. statt desselben zu ent-
richten beschlossen worden; erst wenn der Senat uns
fern Beschluß verwirft, dann sind andere Verfügn»,
gen zu treffen, jezt aber sollen wir uns diwch keine
Bittschriften, weder für noch wider, verleiten lassen,
von den Grundsätzen eines rechkmässigen GangS ab-
zuweichen; wir sollen daher den Gegenstand vertagen
bis der Senat über unsern Beschluß abstimmt, und
ihm die Bothschaft zusenden. Grafenricd will die
Bothschaft mit Dringllckkeltserkiäruug dem Senat
zusenden und das Direktorium einladen, die bittenden
Gemeinden anzuhalten, den Zehenden einzusammeln,



Zs2

àr zugleich Auch Anstâen zu treffen, daß er ge-
scbäzt und nachher bezogen werden könne: endlich
will er, daß die Commission über Unterstützung der Ar-
ineuanstalten und Pfarr.r schleunig berichte. Koch
sagt: Die Commission könne ihrer Natur nach nicht
arbeiten bis der Senat über unsern Aufhebungsbe
.schlaß entschieden hat. Kühn anerkennt, daß die
Aristokraten nicht mit unsern Verrichtungen zufrieden
seyn werden; aber überhaupt haben wir die Volks»
stimm,ing nicht hinlänglich berathen, und das Volk
ist m'ßtrauisch, wenn man ihm etwas nachlaßt mit
der Anzeige, man werde etwas anders soüern: dies
also eben so gut als die Aufstifluiig der Aristokraten,

chat die Volkestimmung veranlaßt. Dieses Ereignis
' gebe uns die Lehre, daß wir nie Gesetze ürcrstür-

zen, sondern immer nur mit dem Zeitbedürsniß
fortschreiten sollen: die Konstitution selbst sodert,
daß d:e alten Gesetze bestehen bis neue an ihre Stelle
gerrcttcn sind, also hätte auch erst ein neues Finanz-
fhstcin entworfen sepn sollen, rhc das alte aufgehoben
ward. Uebrigens aber wäre fezr Zurükuabme desG--
sctzcs vom 8- Juni ganz uiuhunllch, we.l auS der

häufigen Rüknahme der Gesetze eine Ungewißheit in
dem bürgerlichen Zustand und ein für die öffentliche
Ruhe und Ordnung gefährliches Hin und Herschwan
ken einsteht, das schädlicher ist als ein an sich fehlen
hafrcs Gesez: wir müssen d in Bedürfnisse nicht vor>

greifen, sondern das Gefühl desselben erst erwachen
lassen, ehe wir ein Gesez aufheben. Eben so wenig
aber kann Vertagung statt haben, weil die Gemeinde»
entschlossen sind, den Zehendcn zu stellen und also der-

seibe auf dem Felde zu Grunde gehen müßte: wir
sollen also das Direktorium einladen, Anstalten zu

treffen, daß dieser gestellte Zchende eingesammelt und
bis zum Entscheid der ganzen Frage sicher aufbewahrt
werde. Escher will nicht in das Umstand llche der Sache
selbst eintreten, weil darüber schon wciuäufig genug
von mehrern Mitgliedern gesprochen worden; er wiu
nur einige gcäusscrte Meinungen widerlege», die der

Sache, seinen Empfindungen zufolge, einen falschen

Anschein geben- Diese Bothschaft hat keinen Bezug
auf den gegenwärtig vor dem Senat schwebende»

allgemeinen Zehendenbeschluß, sondern betrifd durch-
aus die Emsammluiig des dißjahrigen Zehendens ode,
eines allfalligen Ersatzes desselben; folglich sollen wir
auch diesen Gegenstand ganz abgesondert behandein,
und seiner Wichtigkeit wegen uns erst cm Gutachten
darüber von einer Commission eingeben lassen. Ganz
falsch äst die Angabe, daß die dießjährigeii Zchenden
erst im folgenden Jahr bezogen werden, und man also

Zeit genug habe sich über de» Gegenstand zu bcraihen;
im Gegentheil werden die mcrstcn Zehendcn der Ar-
men und anderer öffentliche A- siaitk», so wie auch die

der geistlichen Pfründen, meist in Nalura bezöge«,
mrd folglich ist das Bedrrrfruß höchst dringend, für die

ftr ihren Unterhalt zu sorgen. -Ein Adrechnungsbuch,
w-e Haas vorschlägt, ist ganz unnuj, denn wenn der

diSjährige Zchende» noch bezogen werden soll, so muß

er als Eigenthumssache nicht als Auflage bezogen were
den, indem er erst, wann der Senat unften Beschluß
annimmt, als Austage erklätt, und daher abgeschaft
wird, die Gesetze aber nicht zurükivirken können, und
derselbe natürlich auch noch von den Prwateigeiilhm
mern desselben bezogen werden soll. Was endlich daS
Nichtjuräkneymen der als schädlich erkannten Gesetz«
beruft, so gestehe ich ausrichllg, daß ich es als Pfl.cht
des Gcsezgebers ansehe, seine» Irrthum irei zu geste-
Heu, und auf den rechten Weg jurützukchreii, ehe er
ans einem Abwege ruhig das Böse bewak „ /aßt:
übrigens stimme ich neben der Niedersetznng enier
Commission K u h u s Vorschlag bei. Caer a rd wuS
sich nicht leicht durch einzelne oder verviclsn.tigte BW
schriscen hinreisten lassen, weil bei dem enlgeg.ngesej-
cen Fall dieselben noch vervielfältigter erscheinen köin»
cen: er gesteht daß man zu ûbcreuc jn Werke gnng
bei dem Schluß des 8-Juni; er sieht die Sache als
genau verbunden mil dem vor dem Senat schweben-
den Beschluß an, und sodert daher Mittheilung der

Bothschaft au den Senat, und Aufschub der Behaus-
lung des G-gelistaiides bis zum Schluß des Senats,
indessen solle» die Gemeinden ihre Zcycirden selbst eiir-

ziehen, weil der Bezug derselben für den Staat zu greste

Verwaltungskvstcn veranlaaseu würde. Weber folgt
der Anerkennung der Ueberellung, aber dessen uii^e-
achtet glaubt er tönuen wer das Dekret Nicht zuruk-

nehmen, wegen den nnfägschen Schwierigkeit,» die

dadurch enistünden: hingegen sey keine SchwieriM't
da, das Verlangen d.r Gemeinden die den Zchead.n
zahlen wollen, zu befriedigen, wen dreV.sorgn,ig dmch

die Ageme» geschehen tonne; er will a,>o hi.rzu das

Direktorium emladeu, und das übrige vertagen, bis

der Senat abgesprochen habe. Kilchmann logt
C a r r a r d. S u t e r ruft : Schade daß wir du gold-

neu Achren mit Thränen befeuchten! Die Aufhedu g

der Zehenden war kemc Filiaiizspeculation, soudera
eine Revolutionsmaasregel. Aufhebung der Zchende»

erfoderte die Freiheit und Gleichhell, aber die Eigen?

lhuinstchützuug sodert die Gerechtigkeit. Deswegen
weil einige Gemeinde»! nun lieber Zchenden als andre

Auflagen bejahten würd«,,, sollen wir mehl den K^eoS«

gang gehen, sondern das Volk aufkläre» über die

Nothwendigkeit und den Vorch.il der Zehendenausye

bung: aiso will er ei» DringilchkellSdekret an ve»

Senat senden, u»b dessen Schluß nbwarleu. Serre
tan sieht hierin» nur die Wnkunge» der Aristocratie,

denn alle diese Bittschriften haben ganz den lG-ct),»

Geist; er stecht ungern immer nur von Gefahr un

enormen Lücken brechen, denn das was nur ein rl,
ner Theil des Volts zahlte, wrrd doch nicht >o scb^c

von der ganzen Nauon bezahlt werden könne». c.

sodert also ruhige Alwarraug des E"k!ch!uss'6

Senats, und will den a geboten.» Zehcuben als G«

fürs Vaterland stall des halben vom Hundert o.

Werthes der Güter den wir an der Stelle
Zchenden zu sodern dtjchlosseî, haben, amiey'm

(.Die Fortseznng im 8?sten Sln»'»



Der schweizerische Republikaner.
N e u n « n d a ch t z t g st e s S t ü ck.

Ges czgebung.
Grosser Rath 18. July.

(Fortsetzung.
kaeoste glaubt, der Senat verwerfe den Beschluß, er
will aber dessen ungeachtet das Gesez nicht zurürnch-
men; er fodcrt Abtretung derjenigen Mitglieder, oie
bei den Zehendcn für oder wider urter» sssrt sind. Hu-
der nimmt seinen Antrag zurük. Michel foderl Ab-
stl'mmung, welche angenommen, und beschlossen wird:
l. Vertagung bis der Senat abgeschlossen habe. 2.
ìlebersenduiig der Bochschafi an den Senat. Die übn-
gen Anträge weiden verworfen.

Das Direktorium erklärt in einer Vothschaft, die
Berichte welche auS dem Canton heman eingekom-
men seyen, fodern dasselbe auf, schleunige Besiim,
mung über die Verwaltung der Gemeindcgüter zu
begehren. Diese» Berichten zufolge hat die Gemeinde

I serten sich widerrechtlich versammelt, um den Rath
zu zwingen, die bisherige Verwaltung der Gemeiud-
guter abzugeben, welchem sich der Rath wtderscjte,
indem er zwar gerne, aber nur gesezlich abtreten will;
dahcr bittet derselbe um schleunige Verhaltungsbefehle,
weil dle Gemeinde sich den 21. d. wieder versammlen
werde, um eigenmächtig über die Verwaltung der Ge-
meindgkitcr Verfügungen zu treffen, indem dieselbe
behauptet, die Gesezgebuug habe keine Verfügungen
über das Eigenthum einer Gemeinde zu machen, und
dadurch, daß das bisherige Gemeindsgut für wahres
Eigenthum der Gemeinden erklart sey, haben sie aus-
schtießliche und völlig unbedingte Verwaltungsfreihcit
über dasselbe erhallen. Serre tan ist noch mehr
über die Grundsätze betrübt, die hier aufgestellt wer-
den, als über die vorgefalln« Unordnung selbst. So
einleuchtend es ist, daß das Eigenthum jeder Ge-
meinde heilig ist, so einleuchtend ist es anderseits, der
Unordnung wegen die sonst entstünde, daß nicht jeder
Gemeinde überlassen werden kann, die Verwaltung
willkuhrlich zu besorgen. Er will daher Aufschub der
Entscheidung der Hauptfrage, bis die Commission dar-
»der ein Gutachten vorlegen könne: die Beibehaltung
> ^ bisherigen Vcrwairungsräthe, bis hierüber gesez-
lich verfugt ist, glaubt er, sey durchaus unentbehrlich
daher^ musse das Direktorium eingeladen werden, in
der Stadt Iserten, so wie überall, die bisherige»
Authotitäten zu erhalten, und Ruhe und Ordnung
hêrzullellen. Kühn sieht hier die ersten Funken ei-
ner Anarchie, der wir uns mit Muth wider etzen svl
>e», dies aber kann von unsrer Seite nur durch gute
Geutze geschehen: indessen ist der ganze Gegenstand
vache dcr vollziehend»,» Gewalt, auch ladet uns ein-

jig das Direktorium ein, uns so schleunig als möglich
nut dem allgemeinen Gegenstand dcr Gemeindsvers
waltungen zu beschäftigen, welches er hiermit der dar--
über ni.dergeiezten Commission zu Beschleunigung ihr
rer Arbeit ans Herz legen will. Carrard ist ga z
niedergeschlagen durch diese ersten Spuren von Aaar-
chie; die Constitution selbst sodert einstweilige Bribes
Haltung der allen Ge!ncindsauthorit»ten, und es darf
nur nicht in Zweifel gezogen werde«, daß die Gesez-
gebnng über die Einrichtung der neuen Gemeindsver-
waltungen zu verfügen hat, er Host, das Direktorium
werde die nöthigen Mittel anwende», um die Ords
nung herzustellen, und die Ruhestörer zu strafen; übn-
gens folgt er Kühn. Bouvgvis stimmt bei, doch
wünscht er, daß man der GemeindeIserten schreibe,
und sie im Namen des Vaterlandes zur Ruhe und
Ordnung rufe, und allenfalls, um gänzliche Beruhi-
gung zu bewirken, möchte er zugeben daß diesem Ge-
meinderath sechs Bürger beigeordnet werden Plat-
man folgt, und dringt auf Beschleunigung der Arbc»
ten jener Commission, weil die allgemeine Ruhe die-
ses erfodere. H u ber folgt ganz Kühn, und findet,
die spater vorgeschiagnen Maasregeln würden grade
das Gegentheil von dem bewirken, was man erziele»
will. Kühn s Antrag wird angenommen.

Da der Senat den Beschluß über -die Vcrwahs
rung der Kirchen - Wittwen - und Waisengüter ver-
wirst, so wird der Gegenstand in die Commission zu«
rükgewiesen, und dieselbe durch Hecht vervollstäud g?.

Das Direktorium übersendet das Protokoll üiur
die Eidesleistung des Direktoriums und seiner anwe-
senden Agenten, und das Protokoll der Eidesleistung
des Obergerichtshofs.

Der Präsident zeigt an, daß der Secretair Fisch
seinen Abschied zu erhalten wünsche; man will zur
Tagesordnung gehen. Fisch zeigten,, daß er bei dem
Minister der Wissenschaften angestellt sey, wo er, sei-
nèn frühern Studien zrrfolge, mehr für das Vaterland
wirken zu können glaubt. Koch begehrt, daß die
Entlassung gestattet, Fisch aber verpflichtet seyn soll,
»och so lauge an seinem Posten zu bleiben, bis der-
selbe wieder besezt sey. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Senat, ig. July.
Auf Veranlassung des vorgelegeten ehegestrigen

Protokolles verlangt Laflechere, daß die Bri-fe dcs
Direktor Laharpe und derjenige, den er vom fiäu,
kitchen Direktorium erhalten hat, auch einzeln in bei-,
den Sprachen abgedrukt werden, um das helvelisch^
Volk, welchem man glauben machen wollte, Laharpx



besitze das Zutrauen der fränkischen Regierung nicht
mehr, aufzuklären. Angenommen.

Der Beschluß, welcher auf eine Einladung des
Direktoriums hin, die in spanischen Diensten stehen-
den Schweizerregimenter von dem Verbotte alles Re-
krutirens ausnimmt, und die Einschränkungen unter
denen jedoch auch die Werbungen für dies Regiment
statt finden sollen, bestimmt — wird verlesen. Auf
Fornerods Antrag wird derselbe einer Commission
übergeben, die in z Tagen Bericht abstatten soll; sie

besteht aus den B- Laflechere. Schmid, Bux-
tors, Zäsli n und M üng er.

Der Beschluß ist folgender:

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß zwischen der französischen

Republik und Spanien ein Schutz» und Trutzbünd-
niß bestehet; daß durch unsere Verhältnisse zu der

französischen Republik die Freunde derselbe» auch die

Unsiiaen sind.

In Erwägung, daß es nothwendig ist, allen

Mißbräuchen zu steuern, welche allenfalls durch die

Werbungen veranlaßt werden könnten,
Hat der grosse Rath auf die Einladung des V.

Direktoriums beschlossen:

Art. I. Das Gesez vom 2ten Heumonat, welches
keine Werbungen in Helvetien für fremde Dienste
erlaubt, erstrekl sich nicht auf jene Schweizcrregi-
mcnter, welche in spanischen Diensten stehen.

Art. II. Die Werbungen für die Schweizerregnnen
ter in spanischen Diensten, sollen unter folgender
Verfügung geschehen:

^
1. Niemand soll werben dürfen, ohne Patent des

Regnnentschefs.
2. Diese Patente sollen dem Direktorium vorgelegt

und von demselben untersucht und visiert werden.

z. Diese Patente muß der Werber dem Unterstatt
Halter vorweisen, ehe er die Werbung eröffnet,
der Uulersiatthalter soll dasselbe visieren.

4. Er muß ferner in jeder Gemeinde, wo er wirbt
dasselbe dem Agenten oder Friedensrichter vor-
weisen.

5. Wann der Werber einen Rekruten angeworben
hat. so stellt er chn innerthalb vier und zwanzig
Stunden dem Friedensrichter des Orts vor, wo
er ihn angeworben hat.

st» Bis die Friedensrichter angestellt seyn werden,
soll diese Vorstellung bei dem Agenten der Ge-
meind vor sich gehen.

7. Der Anworbne soll von dem Friedensrichter oder

wo noch keiner ist, von den, Agenten befragt wer»
den: Ob er freiwillig Dienst genommen habe

8. Wenn der Angeworbne erklärt, daß er freiwillig
Dienst genommen habe, so stellt der Friedensrich»

ter, oder wo derselbe noch nicht gewählt ist, der

Agent dem Werber darüber ein verschlossenes

schriftliches Zeugniß aus.

9. Wenn hingegen der Angeworbene erklärt, er fcye
nicht freiwillig angeworben worden, so soll der
Friedensrichter, oder wo er noch nicht bestellt
ist, der Agent, die Sache genau untersuchen,
die Zeugen abhören, und die ganze Untersuchung
der Sache schriftlich abfassen.

10. Dieser Verbal soll dem Angeworbnen versiegelt
zugestellt werden. Dieser leztere ist allemal schul-
dig, sich damit vor der Administrationskammer
zu stellen, wenn der Werber ihn nicht freiwillig
loegeben will.

11. Kein Angeworbener darf aus Helvetien geführt
werden, ohne daß er von dem Werber, der Ad-

ministrationskammer seines Kantons vorgestellt
und derselben die Zeugnisse oder Verbale verges
legt worden sind.

12. Wenn der Werber bei der Anwerbung, zufolge des

Verbals, Ueberlistung, Betrug, oder Gefährde
gebraucht hätte, so soll die Administrationskam-
mer dieSache demDistntsgericbt des Hauvtorts
überweisen, das den Werber mit Gefängniß bcsua-

fin, und ihn zu Erstattung der Kosten an den

Angeworbnen anhalten soll.
iz. Die Dauer der Gefängnißstrafe soll vonnichtwe-

niger als 8 Tagen, und nicht länger als von
6 Monaten seyn,

lg. Wenn der Angeworbne blos zurüktreten möchte,

ohne daß dabei dem Werber Gefäkrde, Ueber//-

stung oder Betrug zur Last gelegt werden können,

so soll ihm dieses gegen Erstattung des Handgelds
und der Kosten so lange gestattet seyn, bis er

der Administrationskammer vorgestellt und vor

derselben seine Einwilligung erklärt hat.
15. Diejenigen, die sich unter dem Alter von jwans

zig Jahren anwerben lassen, können von ihren

Aelter», oder Vögten, Ehemänner aber von jes

dem Alter, können von ihrem Ehefrauen und

Kindern zurükgesodcrt werden, und sollen gegen

Erstattung des Handgelds und der Kosten freu

g.geben werden.
16. Sollte ein Werber sich unterstehen, jemanden von

den französische» Armeen anzuwerben, so solldett
selbe als Falschwerber angesehen. und als solcher

nach der Strenge der Gesetze behandelt werden,

Der Beschluß, welcher den ersten Abschnitt des

Regl e men ts be lder R ä the, welcher von den

Versammlungssälen handelt, enthält, wird Zum jww
tenmal verlesen. Devevey si :det, daß derselbe fi>r

einmal unmöglich könne angenommen werden; u»

wahrscheinlich der Reaieru gssitz nächstens veranvell
werde, so müsse man erst das Lokal kennen, ehe ma

Bestimmungen, die dahin eiuschlaqen, treffen könne,

n» unserm geqcnwänigen z. B. würde die Ausführung
des Beschlusses unmöglich seyn, ttsteri bemerkt e

stens, wie sehr er bcdaure, daß der grosse Rath >»r>)

das ganze Polizeircglenient der Rathe, auf emiii»'



dem Senat zugesandt habe; dieser wurde alsdann gee!
wtß, wenn nicht ausscrordentlich wichtige Gründe es ì

unmöglich gemacht hatten, das Ganze angenommen-
haben, ohne sich an Kleinigkeiten zu flössen, die in!
der Folge allenfals immer wieder verbessert werden!
können; dadurch wäre vermuthlich viel kostbare Zeit!
erspart worden, indem bei Uebersendung der einzcl f

nen Abschnitte, wahrscheinlich mancher aus Gründen f

verworfen wird, um deren willen man, das z

Ganze zu verwerfen, Bedenken getragen hätte ; -

überdem kaun man doch erst am Ende wissen ob!
man auch wirklich ein vollständiges und wohlgeform?
tes Ganzes hat? — Allein dieses lasse sich nun kaum
mehr andern, und über den ersten vorliegenden Ab,
schnitt, ist er gar nicht Devcvcys Meinung. Gerade
der Umstand, daß der Regierungssitz vielleicht bald
abgeändert wird, ist ein neuer Grund, das Regle,
Ment über die Versammlungssäle desto eher anzuneh-
inen, damit sobald ein neuer Regierungssitz bestimmt
ist, die Säle der Vorschrift gemäß, eingerichtet wer,
den können; übrigens hat es mit dem vorliegenden
Beschluß nicht die Meinung, daß er auf der Stelle
nach seiner Annahme auch müsse vollzogen werden;
es verhält sich damit gerade wie mit dem Beschluß
über das Costum, der schon vor einigen Monaten er,
folgt ist, während noch izt eine grosse Zahl Mitglie-
der, kein einziges Stück ihres Costums tragen. —
Aus diesen Gründen, und weil die einzelnen Artikel
des Abschnittes seinen Beifall haben, stimmt er zur
Annahme. Zäs li n hätte besonders gewünscht, der
grosse Rath würde mit dem dringendem Theil des
Reglements, der die Ordnung unsrer Deliberation«!»
bctrift, den Anfang gemacht haben; der vorliegende
Beschluß selbst aber, gefällt ihm besonders um der
Pulte willen nicht, die vor den Sitzen der Repräsem
tanken befindlich seyn sollen; er glaubt, dies würde
eher einer Zeichnungsschule als einem Rathe gleichen
und ist daher geneigt zu verwerfen; ausser wenn man
etwa glauben würde, ein nachfolgender besonderer
Beschluß könnte diese Pulte znrüknehmcn. Laflechere
sagt, der neue Saal des Rathes der 500 in Paris,
sey ebenfalls mit Pulten vor jedem Sitze versehen
und diese Anstalt sey überaus nüzlich; er nimmt den

-., n ' dagegen pflichtet er listen's Meinung
Nicht bei, daß es besser gewesen wäre, wenn uns
der grosse Rath das Reglement auf einmal übersandt
yacke. Meyer v. Arbon mißbilligt die Pulte, weil
kr gmubt, sie würden am bequemen Aufstehen him
oern; ex verlangt eine Commission. Bay stimmt
listen's Meinung bei. Gen h ard glaubt, dieReso-
îêon würde Veränderung des Regierungssitzes nach
Nch ziehen und nothwendig machen, indem in Arau
Nicht vorhanden ist, was der Beschluß erfodert; und
na er findet, daß man seine Bedürfnisse einschränken
rönne, so will er den Beschluß vertagen Meyer
v. Arau stimmt dieser ieztern Meinung bei; wenn

es um neue Bestimmung des Regierungssitzes zuthun
wäre, so hoffe er, werde eine vollkommen freie Stimm,
gebung statt finden, und durch den Beschluß könnte
man diese Freiheit einschränken. Zäslin widcrsezt
sich einer unbestimmten Vertagung welche die Kon,
siitukion nicht erlaube; 8 oder 14 Tage allenfalls kann
er zugeben. Laflechere: Entweder bleiben wir hier
oder nicht; bleiben wir, so muß die Stadt Arau
wissen, wie die Versammlungssäle, die wir verlan,
gen beschaffen seyn müssen; bleiben wir nicht, so ist
der Beschluß um so nothwendiger, damit die Ein,
richtungen anderswo zum voraus getroffen werden
können. Meyer v. Arau nimmt nun seine Mei,
nung zurük. Müller und Bert holtet sprechen
für den Beschluß; lezterer findet, derselbe sey aller,
dings auch in unserem gegenwärtigen Lokale anwend-
bar. — Er wird ang-nommen.

Der Auszug aus dem Protokoll des grossen
Rathes über dcn von ihm am i4tcn Julius abgeleg,
ten Bürgereid, wird verlesen.

Die Anfrage des Obergerichtshofes beim Di,
rcktorio, ob dasselbe länger in Arau seinen Sitz be,
halten soll; die Bothschaft des Direktoriums, wel,
ches diese Anfrage dem grossen Rath zur Verfügung
darüber mittheilt, und der Beschluß des grossen Ra,
thes, der über die Frage, in Betracht des yo §. der
Konstitution, welcher den provisorischen Sitz des
Obergerichtshof, in dem Aufenthaltsort der Gesetzge,
dung bestimmt, und zu einer Aenderung den Antrag
des Direktoriums erfodert, zur Tagesordnung geht,
werden vorgelesen. Laflechere findet, der Oberge,
richlshof sowohl als das Direktorium, haben konsti,
tutionswidrige Anfragen gethan. Lüthi von Sol.
der Obergerichtshof hat nicht konstitutionswidrig ge,
handelt; er mußte beim Direktor,» anfragen, was
seine Absicht wäre, indem allgemein davon gefpro,
chen ward, der Sitz à; Gerichtshofes solle an einen
andern Ort hin verlegt werden. »- Der Beschluß
wird angenommen.

Augustini und Fornerod meinen, der ver,
lesene Auszug aus dem Protokoll des grossen Rathes
über die Eidieistung am i4ten Julius, sollte ganz ins
Protokoll des Senats eingerückt werden. Luthi
von So!, und Ustcri widersetzen sich dieser zweck,
losen Weitschweifigkeit. Man geht zur Tagesordnung
über.

Die Diskussion über die Entschädigung der ver,
folgten Patrioten wird fortgesetzt.

Lüthi von Lang nau glaubt, da sein er,
ster Antrag betreffend den Austritt, der in der Sa,
che interejstrten Mitglieder, verworfen worden,
so müsse nun der Beschluß selbst als konstilu,
tionswidrig und rückwirkende Kraft habend, ver,
worffcn werden. — (Man unterbricht ihn und be,
merkt, es sey jetzt nur darum zu thun, über die vor,
geschlagne Vertagung, über Druck der Resolution und



des Gutachtens tu sprechen) — er wolle zeigen daß
jede Vertagung überflüssig sey; wir können keine an-
dere als allgemeine Gesetze machen; dieß aber wäre
ein parthciisches Gesetz. Die Konstitution will daß
die alten Gesetze bestehen bis neue vorhanden sind;
jeder Kläger kann also vor seinem ordentlichen Rich-
rcr erscheinen ; er verlangt: demnach, daß die Reso.
lntisn verworffen werde, und daß man sich bei kei-
ncrlei Anfrage» darüber weiter aufhalte. Atten ho?
fer will Druck und den verlangten Etat der Ent
schädigungssoderungen mit einander vereinigen. Re-
ding ist gleicher Meinung, indem der Gegenstand
äusserst wichtig sey und die langmüthigste Prüfung
verdiene. Muret kann dieser Meinung nicht bei-
pflichten; damit der verlangte Etat von einigem
Nutzen sey, müßte er vollständig, alle Reclamation?»
mußten eingegeben seyn; dieses kann nicht anders als
durch ein Gesetz erhalten werden, weiches einen Ter?
min festsetzt, nach Verfließ dessen keine Forderungen
mehr gültig sind; ein solches Gesetz aber kann ver
Senat nicht geben; eben so wenig kann er das Ge-
schäft auf unbestimmte Zeit vertagen; man soll den

Tag bestimmen, wann die Diskussion wird eröffnet
werden und bisdahin den Beschluß und das Gut-
achten auf das Büreau legen. Duc kann weder
dem Druck »och dem zu verlangenden Etat beistun-

men; der Druck würde unnöthige Kosten verursachen
und wäre übcrdem auch sehr gefährlich, denn durch
den Druck eines solchen Beschlusses könnte das Volk
leicht auf die Meinung gerathen — er scye Gesetz;
«ine Emladung ans Direktorium jenen Etat zu Stande
bringen zu lassen, wäre so viel als ob wir selbst Fo-
derungen herrorruffen wollten — das Ganze würde
A'inützer Weise verzögert werden; wir können den
Beschluß nicht annehmen, denn erstens sind wir Ge-
seygeber und nicht Richter, er wird zur Ordnung
gerufen; es sey nun noch vorder Sache selbst nicht
die Rede — wer an die alten Regierungen etwas
zu fordern hat, soll sich an die konstikuirten Ge-
wallen wenden. Genhard, weil die Resolution
durchaus unannehmlich sey, so halte er alle vorläufst
KM Verfügungen für unnvthig; — die Beschädigten
sollen entschädigt werden, aber nicht durch einen sol-
chen Beschluß. Ufieri erklärt, daß er durch Mu-
rets Gründe von der Unthunlichkeit des einzufo
dcrndcn Etats aller Entschädigungsbegehren überzeugt
worden; dagegen besteht er auf dein Druk des Be-
schlusscs und Gutachtens; es ist wichtig daß jeder von
rrns, mit Muffe und ruhig die Sache überlegen köm

i e ; die zwey Lomsd'ors, welche dieser Druk kosten

mag, können hier in keinen Betracht kommen, und auch
da! chwere Bedenken des B- Duc hält nicht Stich;
man hat die Resolution über die Zehenden auch ge-
drukt, und doch wäre es wohl noch viel bedenklicher
wenn diese als Gesetz angesehen würde.

(Die Fortsetzung im 91 Stük.)

Schreiben des Direktoriums Ver cisalpiiiischcn M
publik, an die Direktoren der helvetischen Re-

publik.

Bürger Direktoren!
Süß und angenehm ist es für ein freyes Volk)

Freundschafts-Bezeugungen von einer Nation zu er-
halten, die, nachdem sie dem neuem Europa die er-
sie Anleitung zur Fnyheit gegeben, nun wiederneuer-
dings den Altar dieser Gottheit auf den Trümmern
des Aristokraten - Colosses emporhebt. Ruhmvoll ist
es für das cisalpinische Volk, sich von Tells Nach»
kommen zu einem Bündniß, das die Natur selbstenst

worsen, und die Philosophie des Jahrhunderts und

gegenseitiger Vortheil auf unerschütterliche Grunds«
stcn stellen, bereits eingeladen zu sehen. Ja, diese

neuen Spartaner, die mi: einem geringen Haufen von

500 Mann am Paß bey Morgarten 20,000 Oestrei-
cher zur Fluchs nöthigten, mußcen nothwendiger Mi-
fe den Sieg über die Oligarchie davon tragen; die

Tyrannen zermalmen, die sich erkühnt hatten, dieses

wakerc Volk zu unterjochen; ein Volk, das sogar unter
dem Joch der Aristocratie von den Höhen seiner E«
biege den vereinigten Tyrannen Troz bot.

Empfangt, tapfere und entschlossene Hclvclier,
die Beweise unserer gerechten Hochachtung und der

dankbaren Freundschaft, die das cisalpinische Dir«-
lorium im Namen eines freyen Volks, Euers Natur»

lich-Vebündelen, Euch giebt.
Alle unsere Wünsche gehen auf diese glükliche Vest

bi'ndung, auf diese segenversprcchende Vereinigung-
die der Tyrannei den lczten Stoß versetzen wird, Ue-

berhaupt, welche Reihe von glänzenden Begebenheiten
darf sich nicht ganz Italien von einer, auf die Grund-
säge der Natur gegründet durch das Licht der Ver-

nunft, aufgeklärten, und durch den Bund so vieler

widergebohrner Völker befestigten Herrschaft der tzcey'
hcit versprechen? Vergeblich haben Despotismus u»o

Aberglaube sich verschworen, die Wurzeln VicsisMs-
sen Baumes zu untergraben; in aller Herzen halten
dieselben. Italiens Völker »fühlen es endlich- va?

Freyheit das erste Geschenk der Natur, so wie der-'
ste Keim zur Tugend ist. Laßt uns cinia lexn, Wov>

wollen und Bruderliebe auskünden, laut den gM'
sen Familienvertrag bekannt machen ; uns belebe 0

nämliche Geist, der nämliche Vortheil vereinige mw-
dann werden wir die Feinde der Menschheit, dic ge

gcnwärtig nur zu ihrer Zerstörung gewaffnet siub-w
uns, zu ihrer Vertheidigung und Ausbreitung- vereu

nigt sehen.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums-

Unterzeichnet: Costabill,
Pagani, Generalsekretär.
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